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Mandanteninformation 

Absenkung der Steuerzinsen beschlossen 

Stand: 15.08.2022 

 

Der Bundestag hat am 23.06.2022 das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsge-

setzes zur Abgabenordnung verabschiedet. Darin wird auch die vom Bundesverfassungsgericht geforderte rück-

wirkende Neuregelung des Zinssatzes bei Zinsen nach § 233a AO geregelt. Der Bundesrat hat diesem Gesetz am 

08.07.2022 zugestimmt. Mit der Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten und der Veröffentlichung 

im Bundesgesetzblatt ist bis Ende Juli 2022 zu rechnen. 

 

Ausgangslage 

Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-

erstattungen verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein 

Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. Hintergrund hierfür ist das seit Jahren anhaltende niedrige 

Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt, das im Gegensatz zur 6 %-igen Jahresverzinsung durch die Finanzverwaltung 

steht.  

Das bisherige Recht wurde jedoch für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für wei-

terhin anwendbar erklärt. Für Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2019 und später fallen, wurde der Gesetzgeber 

dagegen verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. 

 

Neuregelung 

Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wird nach dem Änderungsgesetz für Verzinsungszeiträume ab dem 

01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (1,8 % pro Jahr) gesenkt. 

 

Regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit des Zinssatzes 

Die Angemessenheit des Zinssatzes soll unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes alle 2 Jahre 

mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume evaluiert werden, erstmals zum 01.01.2024. Eine Änderung 

des Zinssatzes soll nach der Gesetzesbegründung möglichst erst dann erfolgen, wenn der zum 1. Januar des 

Jahres der Evaluation geltende Basiszinssatz um mehr als einen Prozentpunkt von dem bei der letzten Festlegung 

oder Anpassung des Zinssatzes geltenden Basiszinssatz abweicht. 

Gerne sind wir Ihnen bei allen weiteren steuerlichen Fragen behilflich. 
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